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«Bankenstabilitat»: Der Bundesrat schiesst am Ziel vorbei

Der Bundesrat hat am 6. Juni 2025 die Eckwerte zur Anderung des Bankengesetzes publiziert.
Darin werden die Massnahmen aus dem Bericht «Bankenstabilitat» und dem Bericht der par-
lamentarischen Untersuchungskommission (PUK) konkretisiert. Geméass Bundesrat stehen
bei den vorgeschlagenen Massnahmen die systemrelevanten Banken im Fokus, was aber fak-
tisch nicht korrekt ist. Von den insgesamt 28 Massnahmen in den Eckwerten sollen laut Bun-
desrat 18 auf alle Finanzinstitute angewendet werden. Das bedeutet, dass der gesamte
Schweizer Bankenplatz einer strengeren Regulierung unterworfen wird.

Fur dieses Vorgehen fehlt eine nachvollziehbare Begriindung. Es geféhrdet die Vielfalt und
Effizienz des Bankenplatzes — und damit auch die Stabilitat und Wettbewerbsfiahigkeit der
Schweizer Wirtschaft, welche auf qualitativ hochwertige Bankdienstleistungen angewiesen
ist. Insgesamt riskiert der Bundesrat mit dieser Strategie, den Wohistand unseres Landes
langfristig zu beeintrachtigen.

Die Kantonalbanken befiirworten eine Regulierung, die nachweislich zur Sicherheit des
Schweizer Finanzplatzes beitrdagt und engagieren sich entsprechend. Eine Regulierung auf
Vorrat sowie ein umfassender Wunschkatalog der Aufsichtsbehorde lehnen sie jedoch ab, da
diese Ansitze das vom Bundesrat formulierte Ziel, das Too-Big-To-Fail-Dispositiv zu verbes-
sern, verfehlen.

Grundsitzliches

Ein robustes Finanzsystem ist zentral — ebenso die Fahigkeit, systemrelevante Banken im
Ernstfall geordnet abzuwickeln. Doch dafiir sind nur wenige gezielte und sinnvolle Eingriffe no-
tig. Eine ibermassige Regulierung ist weder zielfihrend noch zweckmassig.

Die Schweiz profitiert stark von einem vielfaltigen Finanzplatz, inklusive einer international tati-
gen Grossbank. Gerade diese Vielfalt mit unterschiedlichen Geschaftsmodellen tragt wesentlich
zur Stabilitdt unseres Finanzsystems bei und starkt zudem den Wettbewerb zugunsten der
Schweizer Bevolkerung. Deshalb miissen wir Sorge tragen, diese Vielfalt nicht durch unverhalt-
nismassige regulatorische Eingriffe zu gefahrden.

Notfall-Liquiditatsversorgung der SNB

Die Kantonalbanken beflirworten, dass das Potenzial der Liquiditatsprogramme der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) erweitert werden soll. Die dazu von den Kantonalbanken vorge-
schlagene gesetzliche Regelung zur effizienten Umsetzung ist erfreulicherweise in den Eckwer-
ten enthalten. Eine solche gesetzliche Regelung zur Ubertragung von Sicherheiten wiirde den
Zugang zur Notfall-Liquiditatsversorgung der SNB deutlich beschleunigen und damit die Stabili-
tat der einzelnen Bank und indirekt des gesamten Schweizer Finanzplatzes innert kiirzester Zeit
weiter starken.
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Public Liquidity Backstop (PLB)

Die Kantonalbanken unterstitzen die Uberfiihrung des PLB ins ordentliche Recht. Es bestehen
gute und sachliche Griinde, die gegen die Einfliihrung einer zusatzlichen Abgeltungspauschale
sprechen — eine Haltung, die auch vom Bundesrat selber im erlauternden Bericht zur PLB-
Vernehmlassung festgehalten wurde. Sollte dennoch eine Ex-ante-Pauschale eingefiihrt wer-
den, ist es wichtig, dass bei der Bemessungsgrundlage die Besonderheiten kantonaler Staats-
garantien angemessen bericksichtigt werden, da diese das Risiko eines finanziellen Ausfalls
fir den Bund klar mindern.

Verantwortlichkeitsregime

Die bestehenden Anforderungen — wie Gewahrs- und Organisationsvorgaben, Corporate-
Governance-Richtlinien, Risikomanagement sowie interne Kontrollmechanismen — werden kon-
sequent umgesetzt und sind fir Kantonalbanken mit einem einfachen Geschéaftsmodell, einer
transparenten Organisation und klar zugewiesenen Verantwortungsbereichen ausreichend. Fir
Institute mit komplexeren Verhaltnissen kdnnen weitergehende Regeln angebracht sein, sofern
diese strikt proportional ausgestaltet und mit verhaltnismassigem Aufwand umzusetzen und
sinnvoll sind.

Vergiitungssysteme

Klare und einfache Grundsatze werden von den Kantonalbanken unterstiitzt. Sie haben sich be-
reits friih daflr eingesetzt, dass massgebende Grundsatze aus dem existierenden FINMA-RS
2010/1 «Vergutungssystemey» auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe angehoben werden, um
die Eingriffsmoglichkeit und Durchsetzungskraft der Aufsicht zu starken. Konkrete Anforderun-
gen wie Sperrfristen oder Riickforderungen sollen nur fiir Banken mit sehr komplexen und risi-
koreichen Geschaftsmodellen gelten.

Bussenkompetenz

Eine zusatzliche Bussenkompetenz beurteilen die Kantonalbanken kritisch. Die
Finanzmarktaufsicht FINMA verfiigt bereits heute Gber ausreichend Sanktionsinstrumente
(Berufsverbot, Einziehung von Gewinnen, Bewilligungsentzug). Der PUK-Bericht zum Fall
Credit Suisse zeigt klar auf, dass die Kompetenzen und Instrumente der FINMA ausreichend
waren, jedoch nicht konsequent angewendet wurden. Zudem wirde eine Bussenkompetenz die
unzureichende Gewaltenteilung innerhalb der FINMA weiter verscharfen.

Friihintervention

Die gesetzliche Verankerung von Frihinterventionsmaoglichkeiten wird von den Kantonalbanken
grundsatzlich begriisst. Es braucht jedoch klare Rahmenbedingungen auf Gesetzesstufe, an die
sich die Aufsicht halten muss. Dazu gehort insbesondere, dass ein neues, deutlich hdheres
Risiko fir das Geschaftsmodell der Bank vorliegt — und dass die FINMA dieses Risiko im
Einzelfall genau prift und gut begriindet. Zudem muss gewahrleistet sein, dass klare
Anforderungen an die Qualifikation des FINMA-Personals bestehen. Es muss mdglich sein, die
Aufsicht fir ihre Rolle im Rahmen der Frihintervention zur Verantwortung zu ziehen.

Saule-2-Eigenmittelzuschlage

Die Kantonalbanken begriissen, dass die Eigenkapitalanforderungen nicht generell und pau-
schal erhéht werden. Um Rechtssicherheit zu gewahrleisten, miissen die «zukunftsgerichteten
Eigenmittelzuschlage» auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe (ERV) geregelt werden. Sie duir-
fen nicht in den Kompetenzbereich der Aufsicht fallen. Zudem ist entscheidend, dass der ei-
gentliche Zweck der Saule-2-Eigenmittel als Kapitalpuffer fiir institutsspezifische Risiken ge-
wahrt wird und diese nicht schleichend zu neuen Grundanforderungen werden. Dies setzt den
Nachweis eines neuen, deutlich hdheren Risikos fur die Bank voraus.


https://www.finma.ch/de/%7E/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-2017.pdf?sc_lang=de&hash=71CBBE568245201171B04CEE7CB90DA4
https://www.finma.ch/de/%7E/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-2017.pdf?sc_lang=de&hash=71CBBE568245201171B04CEE7CB90DA4
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1.

Massnahmen im Bereich «Liquiditatssicherung»

Notfall-Liquiditatsversorgung der SNB

Erfreulicherweise sehen die Eckwerte vor, das Potenzial der Liquiditatsversorgung durch die SNB

auszuweiten. Geplant ist unter anderem eine Optimierung des Prozesses zur Ubertragung von Si-

cherheiten an die SNB sowie die Schaffung rechtlicher Vereinfachungen.

Aktuell bestehen mehrere Hiirden, damit eine Bank rasch am Liquiditatsprogramm der SNB teil-

nehmen kann:

— Jeder Kreditvertrag muss um eine Ubertragungsklausel erganzt werden, der die Kundin oder
der Kunde zustimmen muss.

— Die im Rahmen von «Liquiditat gegen hypothekarische Sicherheiten» (LGHS) vorgesehenen
Papierschuldbriefe miissen in Registerschuldbriefe umgewandelt werden.

Diese Vorarbeiten verursachen einerseits erhebliche Kosten und bendtigen viel Zeit (fir die An-

passung der Kreditvertrage wird mit mehreren Jahren gerechnet), andererseits wird dadurch die

Kundschaft potenziell verunsichert werden.

Durch die von den Kantonalbanken geforderten und nun in den Eckwerten vorgesehenen Verein-

fachungen im Finanzmarktrecht kénnten diese Hiirden beseitigt und die Stabilitat der einzelnen

Banken und damit auch des gesamten Schweizer Finanzplatzes innerhalb kurzer Zeit deutlich ge-

starkt werden.

Die in den Eckwerten vorgesehene Einfliihrung von quantitativen Anforderungen fiir systemrele-

vante Banken (SIBs) sowie qualitativen Anforderungen fiir die tibrigen Banken zur Vorbereitung

von Sicherheiten ist bislang noch nicht konkretisiert. Die Kantonalbanken werden sich zu gegebe-

ner Zeit dazu positionieren.

Public Liquidity Backstop

Die Kantonalbanken unterstiitzen die Uberfiihrung des PLB in das ordentliche Recht.

Gemass Vorlage ist der PLB nur flr systemrelevante Banken vorgesehen. Die Kantonalbanken
unterstiitzen diese Einschrankung ausdricklich, da andernfalls alle Banken die strengeren
Vorgaben flr systemrelevante Banken erfiillen missten.

Um Fehlanreize zu verhindern, sieht die Vorlage diverse Auflagen und Massnahmen vor (kein
Rechtsanspruch auf den PLB, Subsidiaritat zu anderen Liquiditatsquellen, Anpassungen an der
Vergutungspolitik). Die Kantonalbanken haben Verstandnis fir diese Auflagen und Massnahmen.
In der bundesratlichen Vorlage ist zudem eine Ex-ante-Pauschale vorgesehen, die von den SIBs
jahrlich an den allgemeinen Bundeshaushalt zu leisten ware. Aus Sicht der Kantonalbanken gibt
es Uberzeugende und sachliche Griinde, die gegen eine zusatzliche Abgeltungspauschale spre-
chen (z.B. fehlt ein Rechtsanspruch, besteht ein Konkursprivileg fiir die Forderungen der SNB,
und im Falle einer Beanspruchung ist bereits eine Abgeltung zu leisten [Bereitstellungs- und Risi-
kopramie sowie Zins]). Diese Haltung wurde auch im erlauternden Bericht des Bundesrats zur
PLB-Vernehmlassung unterstitzt (S. 12), und sachlich hat sich seither nichts verandert.

Sollte die Politik trotzdem eine Ex-ante-Pauschale beflirworten, miissen bei der Bemessungs-
grundlage der Pauschale die Besonderheiten kantonaler Staatsgarantien beriicksichtigt werden,
da eine kantonale Staatsgarantie die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sanierung unmittelbar
und substanziell erh6ht und das Restrisiko eines finanziellen Ausfalls fur den Bund deutlich min-
dert. Dies gilt umso mehr, da die Kantone im Rahmen ihrer Staatsgarantie tGber das bundesrechtli-
che Regelwerk hinaus zusatzliche Anforderungen an ihre Kantonalbanken stellen (z.B. nachhalti-
ges Wachstum) und als Garantiegeber zusétzliche Uberwachungsfunktionen wahrnehmen, um die
Aktivierung der Staatsgarantie zu verhindern.



https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/78888.pdf
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2.

Massnahmen im Bereich «Corporate Governance und Aufsicht»

Verantwortlichkeitsregime

Gemass den Eckwerten soll fiir alle Banken ein Verantwortlichkeitsregime eingefihrt werden, das
stark vom Geschaftsmodell, Risikoprofil, der Grosse und Komplexitat einer Bank abhangen soll.
Dabei soll der Aufwand fir die betroffenen Institute méglichst gering bleiben — gleichzeitig sollen
sie selbst einen konkreten Nutzen aus dem neuen Regime ziehen kénnen.

Die Kantonalbanken verstehen den Wunsch nach Transparenz. Die bestehenden Anforderungen
— wie Gewahrs- und Organisationsvorgaben, Corporate-Governance-Richtlinien, Risikomanage-
ment sowie interne Kontrollmechanismen — werden konsequent umgesetzt und sind fir Kantonal-
banken mit einem einfachen Geschéaftsmodell, einer transparenten Organisation und klar zuge-
wiesenen Verantwortungsbereichen ausreichend.

Fur Institute mit komplexeren Verhaltnissen kdnnen weitergehende Regeln angebracht sein, so-
fern diese strikt proportional ausgestaltet und mit verhaltnismassigem Aufwand umzusetzen und
sinnvoll sind.

Vergiitungssysteme

Gemass den Eckwerten sollen wenige Grundséatze zu Vergutungssystemen im BankG festgehal-
ten werden (z.B. «Das Vergutungssystem ist einfach und transparent ausgestaltet sowie langfristig
ausgerichtet», «Struktur und Hohe der Gesamtvergutung stimmen mit der Risikopolitik der Banken
Ubereiny).

Fir die SIBs sollen zudem konkrete Anforderungen wie die Aufschiebung von Vergitungsbestand-
teilen unter Anwendung von Sperrfristen und Rickforderung von Vergitungen («Clawbacks») auf
Gesetzesstufe definiert werden. Wichtig ist, dass diese Anforderungen zwecks effizienterer Durch-
setzung im Aufsichtsrecht und nicht im Arbeitsrecht geregelt werden.

Die Kantonalbanken stehen fir einen verninftigen und nachhaltigen Einsatz von variablen Vergu-
tungen und unterstitzen entsprechend die Einfihrung klarer und einfacher Grundsatze.

Die Kantonalbanken haben sich bereits frih dafir eingesetzt, dass massgebende Grundsatze aus
dem bestehenden FINMA-RS 2010/1 «Vergitungssysteme» auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe
angehoben werden, um die Eingriffsmdglichkeiten und Durchsetzungskraft der Aufsicht zu star-
ken.

Konkrete Anforderungen wie Sperrfristen oder Rlckforderungen sollen nur fir Banken mit sehr
komplexen und risikoreichen Geschaftsmodellen gelten.

Bussenkompetenz der FINMA

In den Eckwerten ist vorgesehen, dass die Aufsicht durch eine Bussenkompetenz gestarkt werden
soll. Die Einfiihrung dieser Kompetenz ist auf juristische Personen beschranki.

Die Kantonalbanken erachten eine Bussenkompetenz als problematisch. Die FINMA verfligt
bereits heute Uiber ausreichende Sanktionsinstrumente (Berufsverbot, Einzug von Gewinnen,
Bewilligungsentzug) und kann Strafanzeige Gber das Eidgendssische Finanzdepartement
erstatten. Auch der PUK-Bericht zeigt klar, dass die Kompetenzen und Instrumente der FINMA
grundsatzlich ausreichend waren, jedoch nicht konsequent angewendet wurden. Daraus ergibt
sich, dass es fiir eine solche Erweiterung des Kompetenzkatalogs der FINMA keinen stichhaltigen
Grund gibt.

Weiter wirde die Einfliihrung einer Bussenkompetenz das Grundprinzip der Gewaltenteilung aus-
héhlen. Eine bereits heute rechtsstaatlich problematische Situation wiirde verscharft, indem die
FINMA gleichzeitig beaufsichtigt, reguliert und sanktioniert.

Schliesslich ist zu beachten, dass die Credit Suisse eine sehr hohe Summe an Bussen entrichtet
hat, ohne dass sich ihr Geschaftsgebaren spirbar verandert hatte. Dies werten wir als Indiz fir die
begrenzte praventive Wirkung von Bussen.


https://www.finma.ch/de/%7E/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-2017.pdf?sc_lang=de&hash=71CBBE568245201171B04CEE7CB90DA4
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3. Massnahmen im Bereich «Fruhintervention & Stabilisierung»

Fruhintervention

— Der Bundesrat schlagt in den Eckwerten friihzeitige Interventionsmdglichkeiten fir die FINMA vor.

— Die gesetzliche Verankerung von Frihinterventionsmdglichkeiten wird von den Kantonalbanken
grundsatzlich begrisst.

— Entscheidend ist, dass fiir die Aufsicht auf Gesetzesstufe klare Rahmenbedingungen definiert
werden. Dazu gehdrt insbesondere, dass ein neues, deutlich héheres Risiko fir das
Geschaftsmodell der Bank vorliegt — und dass die FINMA dieses Risiko im Einzelfall genau prift
und gut begriindet. Andernfalls drohen Willkiir und Rechtsunsicherheit fiir die beaufsichtigten
Institute.

— Zudem muss gewahrleistet sein, dass klare Anforderungen an die Qualifikation des FINMA-
Personals bestehen. Es muss ausserdem madglich sein, dass die Aufsicht fiir ihre Rolle im
Rahmen der Frihintervention zur Verantwortung gezogen werden kann.

4. Massnahmen im Bereich «Eigenmittelanforderungen»

Saule 2 — Eigenmittelzuschlage

— Der Bundesrat sieht in den Eckwerten vor, dass die FINMA basierend auf Stresstests und
Erkenntnissen aus der laufenden Aufsicht jahrlich pruft, ob bei einzelnen SIBs
Eigenmittelzuschlage erforderlich sind.

— Die Kantonalbanken befiirworten grundsatzlich, dass die Eigenkapitalanforderungen nicht
pauschal fur alle Institute erhéht werden sollen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Es ist ent-
scheidend, dass der eigentliche Zweck der Saule-2-Eigenmittel als Kapitalpuffer fir institutsspezi-
fische Risiken gewahrt bleibt und diese nicht schleichend zu neuen Grundanforderungen werden.

— Saule-2-Eigenmittelzuschldge werden derzeit durch den Bundesrat erlassen. Sie sind in der
Eigenmittelverordnung (ERV) entlang der Bankenkategorien geregelt und bei systemrelevanten
Banken zusatzlich anhand von Marktanteil und Grosse (Gesamtengagement) definiert. Die FINMA
hat zudem gemass Art. 131b ERV bereits heute die Kompetenz, «unter besonderen Umstanden»
im Einzelfall zuséatzliche Eigenmittel vorhalten zu lassen.

— Fur Kantonalbanken besteht das Risiko, dass deren besondere Gegebenheiten (z.B. Rechtsform,
Staatsgarantie, primar kantonale Geschéaftstatigkeit) als Anlass fir zusatzliche institutsspezifische
Eigenmittelzuschlage herangezogen werden kdnnten.

— Um Rechtssicherheit zu gewahrleisten, missen die Kriterien fur Eigenmittelzuschldge auf jeden
Fall auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe (ERV) festgelegt sein. Dazu gehort insbesondere, dass
ein neues, deutlich héheres Risiko fir die Bank vorliegen muss — und dass die FINMA dieses
Risiko im Einzelfall genau pruft und gut begriindet.

Weitere Themen mit hoher Prioritat

Eckwerte des Bundesrates zur Anderung des Bankengesetzes

Massnahme Position der Kantonalbanken

- Starkung der Aufsicht | Eine Angleichung des Berufsverbots an das Tatigkeitsverbot hatte
N u.a. durch Starkung zur Folge, dass Banken ihre internen Vorschriften nur noch auf
E Q| _ | desInstruments Be- | gesetzliche Mindestvorgaben beschranken und nicht dartiber hin-
g § § rufsverbot und An- ausgehen wirden. Zudem sollte der Anwendungsbereich von Ge-
g2 3 gleichung an Tatig- winneinziehungen nicht auf Kundenberaterinnen und Kundenbe-
i < keitsverbot. rater ausgeweitet, sondern auf Bereichsverantwortliche be-
o7 schrankt werden. Die Angleichung ware kontraproduktiv und wird

von den Kantonalbanken abgelehnt.



https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244527
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244531
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Institutsgewahr auf
Gesetzesstufe veran-
kern und rechtliche
Grundlagen bei Or-
ganmutationen star-
ken.

PUK: Mo. 24.4527 /
24.4531

BR: Massnahme 7

Die Verankerung des Institutsgewahrserfordernis auf Gesetzes-
stufe ist grundsatzlich sinnvoll und starkt die Gesamtsystematik.
Die besondere Stellung und Aufgabe der Kantonalbanken missen
bei einer gesetzlichen Verankerung berlcksichtigt werden. Ge-
rade das Thema «Organmutationen» erfordert fir die Kantonal-
banken in der Rechtsform einer selbststandigen Anstalt des kan-
tonalen 6ffentlichen Rechts klare Prazisierungen.

Umfassende Infor-
mation der Offent-
lichkeit Gber Verfah-
ren der Aufsicht.

PUK: Mo. 24.4531 /
24.4527

BR: Massnahmen 5

Die Veroffentlichung von Endverfigungen in Enforcementverfah-
ren schafft Transparenz und wird von den Kantonalbanken unter-
stutzt. Abgelehnt wird hingegen die Einfiihrung gesetzlicher
«Kann-Bestimmungen», die es der Aufsicht ermdglichen, frei zu
entscheiden, Uber welche Verfahren sie informiert. Es braucht
klare rechtsstaatliche Regeln, die eine Veroffentlichung legitimie-
ren. Andernfalls drohen Vertrauensverlust, Vorverurteilungen und
Willkar.

Weitere Auskinfte:

Verband Schweizerischer Kantonalbanken | Wallstrasse 8 | 4051 Basel
Michele Vono, Leiter Public Affairs | Vizedirektor, Tel. 061 206 66 29, m.vono@vskb.ch

Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in 26 Kantonen. Sie ist damit gesamt-
schweizerisch prasent und nimmt mit iiber 20’000 Mitarbeitenden sowie rund 600 Geschéaftsstellen eine

fuhrende Rolle ein. Ihr Marktanteil im Inlandgeschéft liegt bei 30 Prozent. 1907 haben sich die Kantonalbanken im
Verband Schweizerischer Kantonalbanken VSKB zusammengeschlossen. Dieser vertritt die gemeinsamen
Interessen der Verbandsmitglieder. Der Verband tragt dazu bei, die Stellung der Kantonalbanken in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik zu starken und fordert die Zusammenarbeit unter den einzelnen Mitgliedern.
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https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244531
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244531
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20244527
mailto:m.vono@vskb.ch

	Der Bundesrat hat am 6. Juni 2025 die Eckwerte zur Änderung des Bankengesetzes publiziert. Darin werden die Massnahmen aus dem Bericht «Bankenstabilität» und dem Bericht der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) konkretisiert. Gemäss Bundesr...
	Notfall-Liquiditätsversorgung der SNB
	Public Liquidity Backstop
	Verantwortlichkeitsregime
	Vergütungssysteme
	Bussenkompetenz der FINMA
	Frühintervention
	Säule 2 – Eigenmittelzuschläge

